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Schulbeginn . Die Rückkehr zahlreicher Schulkinder ,welche

währendder diesjährigen Hauptferien durch Vermittlungdes
Kaiser Karl Wohlfahrtswerkes „ Kinder aufs Land “oderanderer
Fürsorgeaktionen Kräftigung und Erholung auf demLandefinden
sollen ,ist erst im Laufe der ersten Hälfte des MonatesSep¬
tember zu gewärtigen .Zufolge Ermächtigung des . ö .Landess chul - ¬

rates wurde der für die Schülereinschreibungen an den allgemei¬

nen Volks - undBürgerschulen in Wien ursprünglich für die letz - ¬
ten Tage des Monates August festgesetzte Terminerstreckt . Der
Bezirksschulrat hat daher als Einschreibungstermine die Zeit

vom29 -Augustbis einschließlich17 .Septemberfestgesetzt .
Am18 .September haben die Kinder dem Schulgottesdienste bei - ¬
zuwohnen worauf am 19 .September der ordentliche Unterricht be¬

ginnt .In der Zeit vom 1 .bis 18 .September wird nach denWei¬

sungender Bezikksschulinspektoreneine zweckentsprechendeer¬
ziehlicheBeschäftigungdurchdie Lehrkörperfür die zurSchule
kommendenKindereingerichtet .

Fettbezugfür Mindestbemittelte .In der Zeit vom25 .August
bis 7 .SeptemberwerdenbeidenkundgemachtenVerkaufsständen
der Großschlächterei gegen Abtrennung der Ziffer „ 41 "des amt - ¬

lichenfärbigenEinkaufsscheinesundderzweiFettmarkenab¬
schnitte Nr .102 für nichtrayoniertes Fett der Fettkarte für

alle Gruppenvon Mindestbemittelten ,welche nicht demLebensmit¬
telverbande der Ariegsleistungsbetriebe Wiens angehören ,je 50

GrammSchweinespeckzumPreise von 48 Heller für jedesMitglied
des Haushaltesabgegeben. - - - - ¬

Abgabevon Einheits - undExtremrindfleisch .In der mitDon¬
nerstag ,28 .ds . Mts .beginnendenAbgabewochefürEinheits - und
ExtremrindfleischwerdenvondenweißenRindfleischeinkauf¬
scheinen die mit dem Buchstaben H versehenen Abschnitte beim

Bezugeder ganzenWochenmengegleichzeitig ,beimBezugein
zwei Teilen gesondertabgetrennt .

AbgabevonUnterzündholzder GemeindeWien .DieAbgabe
vonje 5kgUnterzündholzaneinenHaushalterfolgtinder
Zeit vom25 .bis 31 .August 1918 gegen Abtrennung desZiffern¬
ahschnittesvdesämtlichenEinkaufscheines .DerFreisbeträgt
für weichesHolz( gespalten )34 h ,für hartes Holz( gespalten )
27h per einKilo .
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DiegekündigtenHalbjahreskartender städtischenStraßen -
ahn ieren ,wie bereits im vergangenenMonatberichtet wurde
am2 .September . J .ihre Gültigkelt undwerdenbei derKarten-¬

ausgabskasse VI . ,Rahlgasse Nr .3 gegen Rückersatz desentspre¬
chendenTeilesvomKaufpreiseingelöst .DerInhaberkannjedoch
die Geltung seiner Halbjahreskarte selbst verlängern ,wenner
bei einer der 24 Ausgabestellen die zugehörigeZusatzwertmarke¬

bei denApril-Oktober-KartenumK11 . 66 ,denJuli -Jänner-Karten
um K 46 . 66löst und aufklebt .Diese Wertmarken werdenschon

vom26 .Augustanverkauft .

Kartoffelabgabe.AmMontag ,DienstagundMittwochwerdenim
10 .11 . ,16 .und 20 .Büzirke Kartoffeln und zwar kgpro
Kopf zumPreise von 36 h für das kg abgegeben .Abgetrennt
wird der Abschnitt „ F "derPartoffelkarte .

Vergiftungendurch Schwämme.Bedauerlicherweisemehrensich
in den letzten Tagendie ErkrankungenundTodesfälle durchden

Genuss ,giftiger Schwämme .Die Marktamts - Direktionhat bereits
wiederholt auf die Gefahren der Verwechslungeßbarer undgif - ¬
tiger Schwämmeaufmerksamgemachtunddie unterstehendenOrgane
angewiesen ,den Verkehr mit Schwämmenschärfstens zuüberwacher
Bisherhabensich auchErkrankungendurchdenGenussvonSchwär
men,welcheaufMärktenoderinMarkthallengekauftwurden,
nicht ergeben .Es handelt sich vielmehr in allen bishervorge¬

kommenenErkrankungsfällenumSchwämmedie entwedervom
VerbraucherselbstgesammeltodervonsogenanntenWaldgehern
oder Hausierern erworben wurden .Umdie Bevölkerung vordem
Genusse giftiger oder verdächtiger Pilze möglechst zubewahreg
machtdie Marktamts-Direktionneuerlicheindringlichdarauf
aufmerksam ,auf solche Art erworbane Schwämmevor demGenusse
unbedingt der Marktamts - Abteilungdes zuständigen Wohnbezirkes

durchvorherigeUntersuchung,die kostenloserfolgt ,vorzulegen.
DieMarktaufsichts-Organewurdenbeauftragt ,diese ,Untersuchunge
unverweiltdurchzuführenundgiftige ,verdächtigeoderbereits
verdorbene Schwämmeauszuscheiden .Auf diese Verfügungwird
übrigensdurchAnschlagauf denMarktplätzenausdrücklichaufmer
sam gemacht .Zur Aufklärung diene folgendes :Derzeit kommen

nur nachstehende Pilzgattungen für den menschlichen Genußin
Betracht :Pilzlinge ( Herren - oderSteinpilz ) ,Rötling ( Eierschwamn

oderPfifferling ) ,der Goldbrätling( BrätlingoderMilchschwamm)
späterauchder Halimasch(Stockschwamm)undewdlichdeChampig¬
non ,der aber bekanntlich künstlich gezogen wird .Alleanderen

Schwämmesollen gemieden werden .Von Hausierern undWaldgehern
sollen überhaupt Pilze nicht gekauft werden ,es wird sich viel¬

mehrempfehlen ,wenndie Bevölkerungdie Markt - undWachorgane
auf solche Händleraufmerksammachenwürde .DiePevölkerung
sollte aber auch selbst oder von anderen gesammelte Schwämme

vor dem Genuß durch Marktamtsorgane untersuchen lassen .Wenn

dieseRatschlägebefolgtwerden ,dieTätigkeitderMarktaufsichts
Organe von der Bevölkerung unterstützt ,insbesondere aber von

demAnkaufvon Schwämmenbei unberufenenHändlernabgesehen
wird ,so ist mit Sicherheit zu erwarten ,daß die

Schwämmevergiftungenbald ein Endefindenwerden.
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